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Der Vorsitzende erklärte die anberaumte Sitzung für eröffnet und stellte die ordnungsgemä-
ße Ladung sowie die Anwesenheit der Mitglieder des Marktgemeinderates Neubrunn fest. 
 
Der Vorsitzende stellte weiter fest, dass die Mehrheit des Marktgemeinderates Neubrunn 
anwesend und stimmberechtigt ist. Der Marktgemeinderat Neubrunn ist daher beschlussfä-
hig (Art. 47 GO). 
 
Die Niederschrift der letzten Sitzung wurde im Ratsinformationssystem veröffentlicht. 
 
Einwendungen sind nicht erhoben worden. Die Niederschrift gilt daher als genehmigt. 
 

Öffentliche Sitzung 
 

 

TOP  1 Anbringung eines Außenkamines am Anwesen Neubaustraße 4 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 15.01.2018 beantragt der Eigentümer die Anbringung eines Außenka-
mines. Diese bedarf keiner Baugenehmigung, aber einer Zustimmung des Marktes Neu-
brunn, da der Kamin sich im Luftraum über der öffentlichen Fahr- und Gehbahn befinden 
wird.  
 
Zur Gewährleistung, dass der Kamin die Fahrbahnnutzung nicht beeinträchtigt, wird dieser in 
einer Höhe von 4,10 m angebracht werden. Hierdurch kann der Kamin mit einem Fahrzeug 
von 4 m Höhe problemlos unterfahren werden. 
 
Seitens der Verwaltung werden keine Bedenken erhoben.  
 
Beschluss: 
 
Der Anbringung eines Außenkamines wird unter Einhaltung einer Luftraumhöhe von 4,10 m 
über der Fahr- / Gehbahn zugestimmt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  2 Anschaffung eines Leckortungsgerätes 

 
Sachverhalt: 
 
Im Haushaltsplan für 2017 waren Mittel für die Beschaffung eines Leckortungsgerätes einge-
stellt. Die Verwaltung hat zur Beschaffung Angebote eingeholt.  
Die Angebotsspanne liegt je nach Ausführung zwischen 4.400 € - 10.500 €.  
 
Die Vergabe erfolgt in der sich anschließenden nicht öffentlichen Sitzung. 
 
 

TOP  3 Rattenbekämpfung im Kanalnetz Neubrunn und Böttigheim 

 
Sachverhalt: 
 

Es stellt sich hier grundsätzlich die Frage, warum sollen Ratten eigentlich bekämpft werden? 

Allgemeiner Grundsatz (Wikipedia) 
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Die Rattenbekämpfung hat das Ziel, das Vorkommen von frei lebenden Ratten im Umfeld 
menschlicher Siedlungen zu verhindern (Tilgungsprinzip) oder zumindest klein zu halten 
(Schadschwellenprinzip), um 

- Seuchengefahr, 
- Vernichtung von Lebensmitteln sowie 
- Schäden und 
- Verschmutzungen durch die Tiere gering zu halten. 

Die Rattenbekämpfung ist eine Aufgabe des Kanalbetriebes und dient der Infektionsgefahr 
(Leptospirose) bei Einwirkung von Rattenurin auf verletzte Körperteile entgegenzuwirken. 

Verpflichtet zur Rattenbekämpfung sind Eigentümer der Abwasseranlagen 

- Bei Befall unverzüglich bekämpfen, 
- Einsatz nur von zugelassenen Mitteln und Geräten, 
- Die Sicherheit von Mensch und Tier muss gewährleistet sein, 
- Tote Ratten sind unverzüglich und Köder nach Maßnahmenschluss zu beseitigen, 
- Bauliche Mängel und Strukturmängel sind soweit als möglich zu beseitigen. 

Bei der Tötung der Tiere ist das Tierschutzgesetz zu beachten. 

Tierschutzgesetz § 4 

(1) Ein Wirbeltier darf nur …unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden. … Ein 
Wirbeltier töten darf nur, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat. 
Wahl von Mittel und Verfahren, dass § 4, Abs. 1 Tierschutzgesetz erfüllt wird. 

Somit benötigen Kanalnetzbetreiber für die Rattenbekämpfung Kenntnisse und Fähigkeiten. 
Auch dürfen nur die zugelassenen gerinnungshemmenden Rodentizide eingesetzt werden. 
Diese zugelassenen Präparate sind heute aber auch nicht mehr ohne weiteres einsetzbar.  

In der Biozidverordnung  EU 528/2012 wird der Einsatz von Bioziden als „unannehmbares 
Risiko“ bewertet. Dennoch ist deren Einsatz mit Risikominderungsmaßnahmen durch verän-
derte Köderdarbietung oder Tötungsmethoden möglich. Diese neuen Methoden erfüllen auch 
die Anforderung des WHG „Stand der Technik“ bei der Rattenbekämpfung. 

Untersuchungen haben ergeben, dass sich die Wirkstoffe der Köder in der Umwelt anrei-
chern, da sie schwer abbaubar sind. In Neubrunn schwemmen viele verlegte Köder einfach 
weg und belasten die Umwelt. Zudem kann hierdurch nicht zweifelsfrei festgestellt werden, 
ob die Köder gefressen wurden und hierdurch eine Rattenbekämpfung erfolgte oder ggfs. 
bereits eine Resistenz gegeben ist. Weggeschwemmte Köder aufgrund erhöhtem Was-
sereintrags oder Hochwasser verfälschen hier das Bild zusätzlich. 

Auswirkung der Risikominderungsmaßnahmen  

- weniger Gift in der Umwelt. 
- Bekämpfung ist mit mehr Aufwand verbunden für die Mitarbeiter aber weniger ge-

sundheitsbelastend. Das bisherige Fachpersonal muss neu geschult werden. Zudem 
wird die Dokumentation immer wichtiger.  

- Biozid-freie Methoden treten in den Vordergrund. 
Möglichkeiten hier neben grundsätzlichen Präventivmaßnahmen, wie keine Essensreste in 
die Kanalisation eintragen sind: 

- Erschlagen der Schadnager mit Bolzenschussapparaten, welche in die Kanalisation 
eingebracht werden – funktioniert in Dimensionen DN 100 – 300. Vorteil hier weiter-
hin durch eine spezielle Überwachungssoftware kann der Erfolg elektronisch doku-
mentiert werden. 

- Weiterhin vergiften der Schadnager aber mit Köderboxen und nicht frei verlegten Kö-
dern. Box ist ohne Einstieg in den Schacht einsetzbar. Vorteil hier weiterhin durch ei-
ne spezielle Überwachungssoftware kann der Erfolg elektronisch dokumentiert wer-
den. Keine Bindung an einen Rohrdurchmesser.  

Beide Systeme bedingen weniger Schachtöffnungen und damit einen erhöhten Arbeits-
schutz (Ex-Schutz Zone 1) 
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Beide Varianten ermöglichen eine rechtssichere Umsetzung des durch das WHG gefor-
derten „Stands der Technik“. 

Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, dass beide Systemanbieter ihr Produkt 
dem Gremium vorstellen, um hier eine Entscheidung für das weitere Vorgehen unter dem 
Blickwinkel des jeweiligen Produktes fällen zu können. Grundsätzlich erfüllen beide Sys-
teme eine biozidfreie Schädlingsbekämpfung und eine entsprechende Dokumentation 
selbiger.  

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat befasst sich mit der Thematik und wird beide Hersteller zu einer der nächs-
ten Sitzungen einladen, um ihre Produkte vorzustellen. Danach kann eine Entscheidung ge-
troffen werden. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  4 Bekanntgabe über die Einholung von Angeboten für die Baugrunduntersu-
chung für das neue Baugebiet "Kirchenberg" 

 
Das Ing.-Büro Stubenrauch GmbH in Königsberg hat 3 Angebote für Baugrundgutachten 
angefordert, zwei Angebote sind fristgerecht abgegeben worden.   
Die Angebotsspanne liegt zwischen 5.500 € und 6.100 €.  
 
Die Vergabe erfolgt in der sich anschließenden nichtöffentlichen Sitzung. 
 
 

TOP  5 Überlegungen zur Untersagung der Verwendung von Glyphosat auf Pacht-
flächen des Marktes Neubrunn 

 
Da noch fachliche Informationen fehlen und Klärungsbedarf besteht, wird der Tagesord-
nungspunkt vertagt.  
 
Beschluss: 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wird auf die nächste Sitzung vertagt. 
 
einstimmig beschlossen Ja 14  Nein 0   
 
 

TOP  6 Bekanntgaben 

 
Es liegen keine Bekanntgaben vor. 
 

TOP  7 Anfragen 

 
Es liegen keine Anfragen vor. 
 
 
 
Heiko Menig    Gabi Stadtmüller 
Erster Bürgermeister    Schriftführerin 
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